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 Veröffentlicht am 17.12.1996

Norm

B-VG Art9

Rechtssatz

Art 8 der von der International Law Commission (ILC) erarbeiteten "Wiener Konvention über Staatennachfolge in

Staatsvermögen, Staatsarchive und Staatsschulden 1983" de niert Staatsvermögen des Vorgängerstaates ("State

property of the predecessor State") als Vermögen und Rechte, die am Tag der Staatennachfolge entsprechend dem

innerstaatlichen Recht des Vorgängerstaates Eigentum dieses Staates waren. Aufgabe dieser Kodi kation war es,

bestehendes Völkergewohnheitsrecht zu formulieren.
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